


Ich appelliere auf diesem Wege an Sie, in dieser gefährlichen Situation die 
Entlassung (zumindest eine Aussetzung der Strafe bis nach der Corona-Krise) von 
Ursula Haverbeck zu ermöglichen und das Infektionsrisiko, dem sie momentan in 
der JVA Bielefeld-Brackwede ausgesetzt ist, zu minimieren. Vorsorglich weise ich 
darauf hin, dass bei Ingorieren dieses Schreibens rechtliche Schritte gegen die 
Empfänger eingeleitet werden, wenn sich Ursula Haverbeck während ihrer Haft 
mit dem Covid-19-Virus infizieren sollte. Dies könnten beispielsweise Ermittlungen 
wegen Körperverletzung durch Unterlassen (bei Ignorieren dieses Schreibens) 
bzw. vorsätzliche Körperverletzung (wenn sehenden Auges der Krankheitseintritt 
in Kauf genommen wird) sein, sollte Ursula Haverbeck gar versterben, handelt es 
sich sogar ggf. um ein Tötungsdelikt, sprich ein Kapitalverbrechen. 

Im Sinne der Menschlichkeit, aber auch der Verhältnismäßigkeit, ist es notwendig, 
die 91-jährige Ursula Haverbeck unverzüglich aus der JVA Bielefeld-Brackwede zu 
entlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Walter
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